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P 1.1 Parité-Gesetz auch in Schleswig-Holstein

Antragsteller*in:  Anka Grddner (KV Lubeck), Sybille Duckeck (KV Plon)

Anderungsantragzu P 1

Alle Optionen zum Herstellen von Parité konseguent nutzen und eigeninitiativ voranbringen

1. Dem aktuell vorliegenden Antrag der SPD Landtagsfraktion ,Initiative fliir mehr Frauen in
Parlamenten®, der die Landesregierung auffordert,.in einer Bundesratsinitiative alle erforderlichen
gesetzlichen Regelungen auf den Weg zu bringen, die eine Geschlechterparitdt in allen Parlamenten
und weiteren offentlichen Vertretungskorperschaften durchsetzt’, ist zuzustimmen.

2. Ergebnis der fur diesen Antrag eingeleiteten Anhorung im Rechts- und Sozialausschuss soll sein, wie
unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten vorgegangen werden muss, um ein Parité-Gesetz
rechtssicher zu gestalten.

3. Es ist nachvollziehbar festzustellen, ob innerhalb der Koalition eine Mehrheit fiir ein Parité-Gesetz zu
erreichen ist.

4. Es ist auszuloten, welche Alternativen innerhalb der Koalition mehrheitsfahig waren, um den Anteil
von Frauen im Parlament effektiv und nachhaltig zu erh6éhen (z. B. Vorschlag von Justiz- und
Gleichstellungs-Ministerin Sutterlin-Waack (CDU) zu einem "Tandemmodell") Hierzu ist eine eigene
fraktionsubergreifende Arbeitsgruppe zu initiieren.

5. Bei der Ausarbeitung der griinen Position zum Gesetzentwurf ist die Landesarbeitsgemeinschaft
Frauenpolitik und die frauenpolitische Sprecherin im Landesvorstand einzubeziehen.

6. Gegebenenfalls wird es als notwendig angesehen, mit den Koalitionspartnern hiertber in Konflikt zu
treten. Optional sind Impulse zu geben, um die Aufhebung des Fraktionszwanges zu erzielen.

7. Die Fraktion soll sich fiir eine Gesetzesanderung einsetzen, die sicherstellt, dass das Ziel von Parité
nicht durch Direktmandate ausgehebelt werden kann, sondern dass Parité unmittelbar hergestellt wird.
Die geschlechtliche Vielfalt ist dahingehend zu bericksichtigen, dass Personen, die sich nicht binar
verorten, nach Einfliihrung eines Paritatsgesetzes absolute und nicht weiter zu begriindende
Wahlfreiheit eingeraumt wird, ob sie auf Frauen- oder Mannerlistenplatzen kandidieren.

Begriindung

Wir GRUNE haben in unserem Landeswahlprogramm von 2017 die Forderung nach einem Paritégesetz
(Wahlrechtsreform, die Geschlechterparitat in der Legislative herstellt) beschlossen.

Um dies nun voran zu treiben, sind die aktuellen Rahmenbedingungen so glinstig wie nie zuvor. Dieser
Antrag zielt darauf ab, diese konkrete aktuelle Situation bestmdglich zu nutzen.

* In Brandenburg wurde kurzlich auf griine Initiative bereits ein Parité-Gesetz verabschiedet.



P 1.1 Parité-Gesetz auch in Schleswig-Holstein

* In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern (!) wird aktuell ein Parité-Gesetz diskutiert

« In Hamburg fordern wir GRUNE ein Parité-Gesetz fir die Wahlen zur Bezirksversammlung und zur
Hamburgischen Burgerschaft

e Neben den Grinen unterstitzen in Schleswig-Holstein sowohl der Ministerprasident Gunther als
auch CDU Regierungsmitglieder sowie die SPD und der SSW die Forderung nach einem
gleichberechtigten Frauenanteil.

Schleswig-Holstein sollte als progressiver Landesverband in erster Reihe mit dabei sein!

Damit entsprechen wir einerseits unserem grinen Grundkonsens als auch der Forderung, die im
aktuellen Kontext von 100 Jahren Frauenwahlrecht vom Deutschen Frauenrat als Dachverband der
Frauen- Familien- und Sozialverbande mit 12 Mio. Mitgliedern geaufiert wird, Zitat: "Wir fordern die in
den Parlamenten vertretenen Parteien auf,im Rahmen von Wahlrechtsreformen sicherzustellen, dass
Manner und Frauen je zur Halfte die Mandate in den Parlamenten innehaben”.

Erstmals wurde diese Forderung nach paritatischer Besetzung der Parlamente vor nunmehr hundert
Jahren im Zusammenhang mit dem Kampf um das Frauenwahlrecht gestellt. Um dieses Ziel nach 100
Jahren endlich in greifbare Nahe zu ricken, sind alle politischen Mittel auszuschopfen!

Es bedarf bei der Ausgestaltung eines Parité-Gesetzes sowohl einer fairen Berticksichtigung der Halfte
der Bevolkerung als auch des Aspektes der geschlechtlichen Vielfalt. Beide Aspekte sind durch die
Formulierung unter Punkt 7. ders Antrags auf fur Wahler*innen nachvollziehbare Weise bertcksichtigt.

Aktueller Sachstand im Landtag ist, dass demnachst eine Anhérung zu diesem Thema im Rechts- und
Sozialausschuss stattfindet. (Ausgangspunkt war ein Antrag der SPD zu einer Bundesratsinitiative zu
Parité, der kirzlich in diesen Ausschuss zur Weiterbehandlung liberwiesen wurde)

Unser Ziel ist es,zusatzliche Schritte zu initiieren, um ein Parité-Gesetz sowohl in Schleswig-Holstein
als auch auf Bundesebene nicht nur zu diskutieren sondern faktisch umzusetzen. Die geplante
Anhorung im Landtagsausschuss ist lediglich ein Teilziel.

Die Chance aktuell ein Parité-Gesetz voranzubringen, ist historisch von so grofier Bedeutung, dass sie
einen Konflikt mit den Koalitionspartnern rechtfertigt.

Wir begrufien die momentane Bereitschaft der Fraktion mit dem Thema "Vollverschleierungs-Verbot an
Hochschulen und Schulen” in Bezug auf individuelle Grundrechte mit dem Koalitionspartner in Konflikt
zu treten, auch wenn die Positionierung dazu in der Partei noch nicht abgeschlossen scheint.

Wir gehen daher davon aus, dass dieselbe Konfliktbereitschaft in Bezug auf das grundgesetzlich
verankerte Recht auf gleichberechtigte politische Teilhabe besteht.

Es durfen keine weiteren hundert Jahre vergehen - unser ganzer Einsatz gilt Parité jetzt!

Unterstiitzer*innen

Sybille Duckek

Seite 2



	P 1.1 Parité-Gesetz auch in Schleswig-Holstein
	Änderungsantrag zu P 1
	Von Zeile 1 bis 3:

	Begründung
	Unterstützer*innen


